
Hygienekonzept

für das ennen am .2021 in 

Ausrichter:

Orientiert am Organisations- und Hygienekonzept für Radsportveranstaltungen des 
Bund Deutscher Radfahrer und den aktuell gültigen gesetzlichen Anforderungen.  

Die Aufnahme eines Wettkampfbetriebes erfolgt unter der Einhaltung der 
sportartspezifischen Übergangsregeln des Spitzenverbandes und im Einklang mit den 
DOSB Leitplanken zur Wiederaufnahme des Vereinssports!  

Mit dem Betreten des Veranstaltungsgelände verpflichten sich alle Teilnehmer zur 
Einhaltung der aufgeführten Regeln. Bei Zuwiderhandlung ist die Veranstaltung umgehend 
zu verlassen!

1. Generelle Information

Für die Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen, gesetzlichen und spezifischen 
Anforderungen wurde dieses Hygienekonzept erarbeitet, um wenigstens einem kleinen Teil 
der üblichen Teilnehmenden die Ausübung des Sports zu ermöglichen.  

Wird in diesem Hygienekonzept von einer Maske gesprochen, ist grundsätzlich eine FFP2-
Maske oder OP-Maske gemeint.  

Jede/r Teilnehmer/in dieser Rennen verpflichtet sich in einer schriftlichen Erklärung (die 
zeitgleich zur etwaigen Kontaktverfolgung für zwei Wochen archiviert wird) dass sie/er:  

- Dieses Hygienekonzept gelesen und verstanden haben und einhalten werden, sowie
seine Begleitpersonen auf die Einhaltung hinweist.

- Dass sie innerhalb der letzen 14 Tage keinen bewussten Kontakt zu einer positiv auf
COVID-19 getesteten Person hatten und auch nicht unter Quarantäne stehen oder
standen

- Dass sie/er bei bester Gesundheit ist und bei Krankheitssymptomen irgendwelcher
Art (Husten, Schnupfen usw.) der Veranstaltung fern bleibt

- Eine Maske ist von allen nicht im Wettkampf befindlichen Personen in
gekennzeichneten Bereichen zu tragen. Ein Körperkontakt ist in allen Bereichen zu
vermeiden, ein Abstand von mindestens 1,5m zwischen allen Teilnehmern ist bei
allen Aktivitäten außerhalb des Wettkampfes zu gewährleisten.

- Per Unterschrift wird unter gesundheitlichen Aspekten auf alle
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter und beauftragten Dritten
verzichtet. Nicht eingeschlossen sind Schadenersatzansprüche, die durch Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit entstehen.

- Weisungen des Personals des Veranstalters sind Folge zu leisten



Maßnahmen des Veranstalters/Ausrichters:

- Tragen eines Mund-/Nasenschutzes aller Personen, die nicht am Wettkampf 
teilnehmen, sofern ein Abstand von 2 m unterschritten wird, sowie auf Laufwegen. 
Ausnahme bilden die Sportler beim Rennen selbst sowie unmittelbar vor dem Start.

- Desinfektionsmöglichkeiten bereitstellen (Nummernausgabe und WC)
- Die unterschriebenen Rechtsbelehrungen werden nach Rennen sortiert gesammelt 

und für zwei Wochen zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung aufgehoben. Eine 
Einsichtnahme erfolgt nur bei entsprechendem Bedarf durch die zuständige Behörde. 
Nach Ablauf dieser Frist wird diese Datenschutzkonform vernichtet.

- Es stehen keine Umkleidekabinen und/oder Duschen zur Verfügung. In 
Sanitärräumen (WC) besteht die Möglichkeit zum Infektionsschutzkonformen 
Waschen der Hände, Desinfektionsmöglichkeiten werden davor zur Verfügung 
gestellt.

- Alle Helfer werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
(inkl. allg. Regelndes Infektionsschutzes) eingewiesen. Teilnehmer werden zusätzlich 
durch Hinweisschilder und/oder Aushänge über die einzuhaltenden Regeln informiert

- Der WC-Bereich darf nur einzeln und mit Maske betreten werden. Es besteht die 
Pflicht zum gründlichen Händewaschen oder Desinfizieren vor und nach der 
Benutzung. Die Toiletten sind durch den Haupteingang der KSV-Sportwelt zu 
betreten.

- Das Parken von Wohnmobilen zu Übernachtungszwecken ist nur auf den hierfür 
ausgewiesenen Wohnmobilstellplätzen der Stadt Baunatal erlaubt.

Zuschauer entlang der Strecke können vom Veranstalter nicht beeinflusst werden. 



Zeit :

Ablauf Nummernausgabe ab :




